
Beitragsordnung:

Die Mitgliederversammlung des Sinfonieorchesters Carl Zeiss Jena e.V. (SOZ) hat am 
28.05. 2019 folgende Änderung der Beitragsordnung beschlossen: 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 

12,00 € (bisher 10,00 €) 
für Studenten 3,00 € (bisher 2,00 €) 
für Schüler frei (wie bisher).

 Die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt auf das Konto des SOZ:

                                   IBAN: DE50 8305 3030 0000 0679 97 

Der Beitrag kann vierteljährlich, halbjährlich oder für das ganze Jahr gezahlt werden.

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

Bei Neueintritt in das Orchester ist das erste halbe Jahr beitragsfrei. Die Beitragspflicht 
beginnt mit dem 2. Halbjahr der Mitgliedschaft.
Der Beginn der Mitgliedschaft ist in der Satzung des SOZ im § 4 Abs. 2 geregelt. 

Bei längerer begründeter Abwesenheit aus dem Orchester (mindestens 3 Monate) ruht die
Beitragspflicht. In begründeten Fällen kann beim Vorstand eine Ermäßigung des Beitrages
beantragt werden. Über Höhe und Zeitraum der Ermäßigung entscheidet der Vorstand im 
Einvernehmen mit dem Antragsteller. Die Höhe des Beitrags soll nicht zum Austritt aus 
dem Orchester führen. 
 
Freiwillige höhere Beiträge sind sehr willkommen.

Änderungen der Beitragsordnung sind gemäß § 6 der Satzung des SOZ von der 
Mitgliederversammlung zu beschließen. 

Die vorliegende Fassung der Beitragsordnung tritt zum 1.1. 2020 in Kraft. 


